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Empfehlungen zur Umsetzung der stufenweisen Wiedereingliederung 

1. Bei Arbeitsunfähigkeit kann eine Rückkehr an den Arbeitsplatz auch bei weiterhin 
notwendiger Behandlung sowohl betrieblich möglich als auch aus therapeutischen 
Gründen angezeigt sein. Über den Weg der stufenweisen Wiedereingliederung werden 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer individuell, d. h. je nach Krankheit und bisheriger 
Arbeitsunfähigkeitsdauer schonend, aber kontinuierlich bei fortbestehender 
Arbeitsunfähigkeit an die Belastungen ihres Arbeitsplatzes herangeführt. Die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten damit die Möglichkeit, ihre Belastbarkeit 
entsprechend dem Stand der wiedererreichten körperlichen, geistigen und seelischen 
Leistungsfähigkeit zu steigern. Dabei sollte die Wiedereingliederungsphase in der Regel 
einen Zeitraum von sechs Monaten nicht überschreiten. 

2. Die stufenweise Wiedereingliederung erfordert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen der oder dem Versicherten, der behandelnden Vertragsärztin oder dem 
behandelnden Vertragsarzt, der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber, der 
Arbeitnehmervertretung, der Betriebsärztin oder dem Betriebsarzt, der Krankenkasse 
sowie ggf. dem Medizinischen Dienst und dem Rehabilitationsträger auf der Basis der von 
der behandelnden Vertragsärztin oder vom behandelnden Vertragsarzt unter Beachtung 
der Schweigepflicht gegebenen Empfehlungen zur vorübergehenden Einschränkung der 
quantitativen oder qualitativen Belastung der oder des Versicherten durch die in der 
Wiedereingliederungsphase ausgeübte berufliche Tätigkeit. Eine standardisierte 
Betrachtungsweise ist nicht möglich, so dass der zwischen allen Beteiligten 
einvernehmlich zu findenden Lösung unter angemessener Berücksichtigung der Umstände 
im Einzelfall maßgebliche Bedeutung zukommt. Die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt 
kann – mit Zustimmung der oder des Versicherten – von der Betriebsärztin oder vom 
Betriebsarzt, vom Betrieb oder über die Krankenkasse eine Beschreibung über die 
Anforderungen der Tätigkeit der oder des Versicherten anfordern. 

3. Die infolge der krankheitsbedingten Einschränkung der Leistungsfähigkeit zu 
vermeidenden arbeitsbedingten Belastungen sind von der behandelnden Vertragsärztin 
oder vom behandelnden Vertragsarzt zu definieren. Die Vertragsärztin oder der 
Vertragsarzt kann der Krankenkasse einen Vorschlag unterbreiten, der die quantitativen 
und qualitativen Anforderungen einer Tätigkeit beschreibt, die aufgrund der 
krankheitsbedingten Leistungseinschränkung noch möglich sind. Ist die Begrenzung der 
Belastung der oder des Versicherten durch vorübergehende Verkürzung der täglichen 
Arbeitszeit medizinisch angezeigt, kann auch dies eine geeignete Maßnahme zur 
stufenweisen Wiedereingliederung sein. 

4. Eine stufenweise Wiedereingliederung an Arbeitsplätzen, für welche die Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) in der Fassung vom 23. Oktober 2013 
Anwendung findet, kann grundsätzlich nur mit Zustimmung der Betriebsärztin oder des 
Betriebsarztes erfolgen. Ausgenommen davon bleiben die Fälle, bei denen feststeht, dass 
die am Arbeitsplatz vorliegende spezifische Belastung keine nachteiligen Auswirkungen 
auf den Gesundungsprozess der Betroffenen selbst oder Unfall- oder 
Gesundheitsgefahren für sie selbst oder Dritte mit sich bringen kann. 

5. Während der Phase der stufenweisen Wiedereingliederung sind Versicherte in 
regelmäßigen Abständen von der behandelnden Vertragsärztin oder vom behandelnden 
Vertragsarzt auf die gesundheitlichen Auswirkungen zu untersuchen. Ergeben die 
regelmäßigen Untersuchungen eine Steigerung der Belastbarkeit, ist eine Anpassung der 
stufenweisen Wiedereingliederung vorzunehmen. Stellt sich während der Phase der 
Wiedereingliederung heraus, dass für die Versicherten nachteilige gesundheitliche Folgen 
erwachsen können, ist eine Anpassung an die Belastungseinschränkungen vorzunehmen 
oder die Wiedereingliederung abzubrechen. Ergibt sich während der stufenweisen 
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Wiedereingliederung, dass die bisherige Tätigkeit auf Dauer krankheitsbedingt nicht mehr 
in dem Umfang wie vor der Arbeitsunfähigkeit aufgenommen werden kann, so ist hierüber 
die Krankenkasse unverzüglich schriftlich zu informieren. 

6. Erklärt die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber, dass es nicht möglich ist, die Versicherte 
oder den Versicherten zu beschäftigen, ist die stufenweise Wiedereingliederung nicht 
durchführbar. 

7. Alle Änderungen des vereinbarten Ablaufs der Wiedereingliederung sind den Beteiligten 
unverzüglich mitzuteilen. 

8. Voraussetzung für die stufenweise Wiedereingliederung ist die Einverständniserklärung 
der oder des Versicherten auf dem vereinbarten Vordruck. Auf diesem hat die 
Vertragsärztin oder der Vertragsarzt die tägliche Arbeitszeit und diejenigen Tätigkeiten 
anzugeben, die die oder der Versicherte während der Phase der Wiedereingliederung 
ausüben kann bzw. denen sie oder er nicht ausgesetzt werden darf. Die Arbeitgeberin oder 
der Arbeitgeber soll eine ablehnende Stellungnahme nach Nummer 6 der Anlage dieser 
Richtlinie ebenfalls auf dem Vordruck bescheinigen. 


